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ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS

(Die Zahlen bedeuten Randnummern)

Bauvertrag

— Kündigung des Auftraggebers gegenüber dem
Auftragnehmer, wenn dieser die personelle Be-
setzung der Baustelle nicht im notwendigen
Umfang aufstockt 70

— Kündigung wegen unterbliebener Aufstockung
des Baustellenpersonals 70 Ziff. 1

— Der Verzug des Auftragnehmers, die Baustelle
sachgerecht zu besetzen, setzt Verschulden vo-
raus 70 Ziff. 2

— Die Kündigung des Vertrages setzt eine ange-
messene Fristsetzung zur Vertragserfüllung vo-
raus 70 Ziff. 3

Erschließungsbeitrag

— Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG schließt nach Ab-
lauf der 25-Jahresfrist die Festsetzung eines Er-
schließungsbeitrags auch dann aus, wenn die
sachlichen Beitragspflichten rechtzeitig ent-
standen waren 66

— Entstehungsgeschichte und Bedeutung der 25-
Jahresfrist 66 Ziff. 1

— Auslegung des Verbots, Erschließungsbeiträge
„zu erheben“ 66 Ziff. 2

Finanzen, öffentliche

— Steuereinnahmekraft der Gemeinden und Ge-
meindeanteile an der Einkommen- und Umsatz-
steuer im Jahr 2024 65

— Steuereinnahmekraft im Jahr 2024 65 Ziff. 1
— Gemeindeanteil an der Einkommen- und Um-

satzsteuer im Jahr 2024 65 Ziff. 2
— Ausführliches Datenangebot 65 Ziff. 3

Steuereinnahmen

— Steuereinnahmekraft der Gemeinden und Ge-
meindeanteile an der Einkommen- und Umsatz-
steuer im Jahr 2024 65

— Steuereinnahmekraft im Jahr 2024 65 Ziff. 1
— Gemeindeanteil an der Einkommen- und Um-

satzsteuer im Jahr 2024 65 Ziff. 2
— Ausführliches Datenangebot 65 Ziff. 3

Wassergesetz

— Bayern erhebt sog. Wassercent 69

Wasserversorgung

— Unwirksamkeit einer Gebührensatzung; Keine
Übertragung einer Unterdeckung aus einem
vorherigen Zeitraum ohne Kalkulation; Wasser-
lieferungsvertrag mit Wassergästen 67

— Führt ein Aufgabenträger einer leitungsgebun-
denen Einrichtung erstmals eine Gebührenvo-
rauskalkulation durch, dürfen Unterdeckungen
aus einem vorhergehenden Zeitraum, in dem
keine solche Kalkulation durchgeführt wurde,
nicht in die Kalkulation eingestellt
werden 67 Ziff. 1

— Nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen an-
satzfähige Kosten setzen voraus, dass der Auf-
gabenträger in seinem gesetzlichen Aufgaben-
bereich tätig geworden ist 67 Ziff. 2

— Kosten, welche durch die Abgabe von Wasser
an sogenannte „Wassergäste“, also aus Wasser-
lieferungen an Dritte, entstehen, sind nur an-
satzfähig, wenn sie aufgrund einer kommuna-
len Zusammenarbeit nach dem KommZG ent-
stehen 67 Ziff. 3

— Unbefristete oder mehrjährige Wasserliefe-
rungsverträge zwischen Aufgabenträgern be-
dürfen grundsätzlich der Schriftform 67 Ziff. 4

— Unwirksamkeit einer Gebührensatzung; Was-
serlieferungsverträge als Zweckvereinbarungen

68

— Geht ein Aufgabenträger der Wasserversor-
gung eine unbefristete oder auf mehr als ein
Jahr befristete Verpflichtung zur Lieferung von
Wasser an einen anderen Aufgabenträger ein,
handelt es sich um eine kommunale Zusam-
menarbeit (BayVGH, U.v. 22.01.2026 – 20 N
24.1004 – Ls 2), die zwingend den Regeln des
KommZG unterliegt 68 Ziff. 1

— Ein Zweckverband kann durch Vereinbarung
nur unter den Voraussetzungen des Art. 7
Abs. 5 Satz 2 KommZG (Teil-)Aufgaben von
anderen Aufgabenträgern übernehmen 68 Ziff. 2

— Eine Übertragung der Zuständigkeit der Ver-
bandsversammlung auf einen Hauptausschuss
oder den Werksausschuss ist nicht
möglich 68 Ziff. 3

— Zweckvereinbarungen mit einer (Teil-)Aufga-
benübertragung kann ein Zweckverband nur
mit Gebietskörperschaften schließen, nicht mit
anderen Zweckverbänden 68 Ziff. 4


